
D as K reisgericht H. ha t m it U rteil vom 28. September 
1956 die Ehe der P arteien  geschieden. Das Sorgerecht 
über die Tochter h a t es dem V erklagten übertragen  
m it der Begründung, daß der R a t des Kreises H. sich 
dahin geäußert habe, daß der V erklagte charakterlich  
wie moralisch eine bessere Gewähr fü r  die ordentliche, 
einwandfreie Erziehung des Kindes gebe als die K lä
gerin, die ehewidrige Beziehungen zu L. un terhalten  
habe.
Gegen dieses Urteil, soweit es die Ü bertragung  des 
Sorgerechts betrifft, h a t die K lägerin Berufung einge
legt, m it der sie die Ü bertragung  des Sorgerechts auf 
sich selbst erstreb te ...............
D er V erklagte h a t erw idert, daß er seine S tellung als 
K raftfah re r gekündigt habe, um  m ehr freie Zeit zu 
haben. Daß er das Kind, als es k rank  w ar, vernach
lässig t habe, bes tre ite t er. E r  wolle es bei sich behalten, 
weil es seine Zuneigung zu ihm als seinem V ater be
kundet habe. G eäußert habe er nur, daß, wenn er das 
Kind nicht bekäme, er fü r zwei Jah re  fortgehen würde. 
A uf Beschluß des B ezirksgerichts ha t sich der R at des 
Kreises H. im wesentlichen im gleichen Sinn geäußert 
wie bereits im ersten  Rechtszug. Nachdem  die K lägerin 
nach E. zu ih rer M utter übergesiedelt w ar, h a t der R at 
dieses Kreises auf Grund eines H ausbesuchs bei der 
K lägerin erk lärt, daß er auf jeden F all die Ü bertra
gung des Sorgerechts auf die K lägerin befürworte. 
Beigefügt w ar dem ein Bericht, der eine in jeder Hin
sicht günstige Beurteilung der charakterlichen Eigen
schaften und erzieherischen Fähigkeiten  der K lägerin 
en thält und auch bestätig t, daß sie sich eines tadel
losen Rufs erfreue.

Das B ezirksgericht h a t jedoch die Berufung der K lä
gerin  m it U rteil vom 25. Ja n u a r 1957 zurückgewiesen. 
Es begründete diese Entscheidung dam it, daß die K lä
gerin  sich — wie anhand ih rer Beziehungen zum Ver
k lag ten  und zu L. näher ausgeführt w ird — leichtfertig  
und unm oralisch verhalten  und von ih rer eigenen 
Fam ilie abgewendet habe.
Persönliche H altung und erzieherische Fähigkeiten  lie
ßen sich nicht voneinander trennen. Die schwierige und 
verantw ortungsvolle Aufgabe der Erziehung eines Kin
des könne nur von einem in jeder Beziehung vorbild
lichen und einwandfreien Menschen bew ältig t werden, 
wobei dem A lter und dem Geschlecht des Kindes keine 
entscheidende Bedeutung beigemessen werden könne. 
Diese F ak to ren  könnten vielm ehr nur eine un terge
ordnete Rolle spielen. Der V erklagte biete nach den 
Sachvorträgen der P arte ien  und den Beweiserhebungen 
diese Gewähr. Die Stellungnahm e des R ates des K rei
ses E. lasse die „sachliche O bjek tiv itä t“ vermissen. 
Offenbar habe diese Stelle keine Kenntnis von den E in
zelheiten des V erfahrens, insbesondere auch nicht da
von gehabt, daß im V erfahren und im U rteil gerade 
das leichtfertige und zu mißbilligende V erhalten der 
K lägerin m it aller D eutlichkeit hervorgehoben werde. 
Gegen dieses U rteil rich tet sich der vom G eneralstaats
anw alt gestellte K assationsantrag .

Der A n trag  h a tte  Erfolg.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der G eneralstaatsanw alt beanstandet m it Recht, daß 
das U rteil die Entscheidung über das Sorgerecht in 
e rste r Linie auf eine W ürdigung derjenigen Tatsachen 
gründet, die zum Zerfall der Ehe der P arteien  geführt 
haben. Diese Grundeinstellung — die im  vorliegenden 
F all auch auf das K reisgericht zu triff t — h a t das 
Oberste Gericht als feh lerhaft beanstandet. E s ist 
selbstverständlich, daß das Gericht bei seiner Entschei
dung über das Sorgerecht nicht an  einer E rö rte rung  
dieser Tatsachen vorübergehen darf, sondern ste ts p rü 

fen muß, ob und inwieweit gegebenenfalls die Um stände, 
die zur Scheidung der Ehe geführt haben, auch fü r die 
Entscheidung über das Sorgerecht von Bedeutung sind. 
Das Gericht darf sich aber andererseits der auf der 
Lebenserfahrung beruhenden E rkenntnis n icht ver
schließen, daß nicht selten selbst der E hepartner, der 
durch sein V erhalten wesentliche Gründe fü r  die Schei
dung der Ehe gesetzt hat, durchaus geeignet sein kann, 
un ter U m ständen sogar besser als der andere, nach 
Scheidung der Ehe die Erziehung und Pflege des oder 
der aus der Ehe hervorgegangenen K inder zu über
nehmen.

M aßgeblich fü r  die Entscheidung über das Sorgerecht 
ist nach § 9 Abs. 2 EheVO ausschließlich das Wohl des 
Kindes. Das zur Entscheidung berufene G ericht h a t 
also, zw ar un ter Zuziehung und A nhörung der E ltern  
und un ter Entgegennahm e und W ürdigung ihrer Vor
schläge, im übrigen aber aus eigenem pflichtm äßigen 
Erm essen, auf Grund einer den Bestim m ungen des § 11 
EheVerfO gerecht werdenden gründlichen A ufklärung 
des Sachverhalts zu untersuchen, welcher E lternteil 
am  besten geeignet ist, die Erziehung der K inder zu 
geistig  und körperlich tüchtigen Menschen im Geiste 
des V orspruchs der EheVO. vom 24. November 1955 
und des A rt. 41 der V erfassung zu übernehmen.

Das B ezirksgericht h a t völlig übersehen, daß sich fü r 
beide Zeiträum e bereits w ichtige und fü r die K lägerin 
durchaus günstige Beurteilungen m aßgeblicher Stellen 
bei den G erichtsakten befinden, so z. B. die fü r ihre 
geistige, fachliche und politische Qualifikation au f
schlußreiche Ä ußerung der K aderabteilung des R ates 
des Kreises H. und die Stellungnahm e des A bteilungs
leiters der K lägerin, der ebenfalls über wesentliche E r
fahrungen, sogar m it beiden Elternteilen, in bezug auf 
ihre C haraktereigenschaften und ih r V erhalten zu dem 
Kind berichtet, ü b e r  die Pflege des Kindes durch die 
M utter h a t sich auch die Leiterin  des S tädtischen K in
dergartens in H. lobend geäu ß ert..............

Quelle: „Neue Ju s tiz“ Nr. 1 vom 5. Ja n u a r 1958;
S. 34 f.
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Von dem Gedanken ausgehend, daß die fortschritt
liche, „sozialistische“ Erziehung eines Kindes nur im  
Gebiet der Sowjetzone selbst verwirklicht werden kann, 
übertragen die sowjetzonalen Gerichte und Verwaltungs
behörden in den Fällen, in denen sich ein Elternteil im  
Osten und einer im W esten Deutschlands aufhält, das 
S o r g e r e c h t  g r u n d s ä t z l i c h  a u f  d e n j e n i 
g e n  E l t e r n t e i l ,  d e r  s i c h  i n  d e r  S o w j e t -  
z  o n e  o d e r  i n  O s t - B e r l i n  b e f i n d e t ,  ungeach
te t dessen, ob eine solche Regelung im Einzelfälle ta t
sächlich dem Wohle des Kindes entspricht.
Begibt sich ein Elternteil, nachdem ihm das Sorgerecht 
zuerkannt worden war, unter vorläufiger Zurücklassung 
des Kindes in der Sowjetzone in die Bundesrepublik 
oder nach W est-Berlin, so wird er von dort aus vergeb
lich um die Herausgabe des Kindes nachsuchen.
Die Geltendmachung des Herausgabeanspruchs wird 
vielmehr von den sowjetzonalen Behörden in der Regel 
zum  Anlaß genommen, die ergangene Sorgerechtsent
scheidung zu überprüfen und zugunsten des in der So
wjetzone oder in Ost-Berlin zurückgebliebenen Eltern
teils abzuändern. G estützt werden diese Anordnungen 
auf § 10 der „Verordnung über Eheschließung und Ehe
auflösung“ vom ZJf. November 1955 (G esetzblatt I,
S. 850), in dem es heißt, daß Änderungen der Entschei
dung über die elterliche Sorge getroffen werden können, 
„wenn sich die Umstände, die für die Entscheidung über 
das Sorgerecht maßgebend waren, so grundlegend ge-
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